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©  Deckenleuchten,  insbesondere  Deckeneinbau- 
leuchten  müssen  vielfach  von  unten  zugänglich  sein 
und  weisen  deshalb  einen  entsprechenden  konstruk- 
tiven  Aufbau  des  Leuchtengehäuses  auf.  Dabei  ist 
die  in  einem  Hauptreflektor  der  Leuchte  einsetzbare 
Lichtquelle  üblicherweise  an  einer  am  Leuchtenge- 
häuse  befestigten  Fassungshalterung  angeordnet. 
Bei  hochwertigen  Deckenleuchten  müssen  bestimm- 
te  lichttechnische  Anforderungen  erfüllt  sein,  die  ins- 
besondere  voraussetzen,  daß  der  Brennfleck  der 
Lichtquelle  an  einem  lichttechnisch  vorgegebenen 
Ort  bezüglich  der  Leuchtenhauptstrahlachse  ange- 
ordnet  ist.  Material-  und  Herstellungstoleranzen  re- 
sultieren  bei  bekannten  Deckenleuchten  in  Fehllagen 
dieses  Brennfleckes. 

Zum  Toleranzausgleich  von  Leuchtenabmessun- 
gen  wird  die  Scheitelebene  des  Hauptreflektors  (3) 
der  Leuchte  als  Referenzbezugsebene  gewählt.  Die 
Lichtquelle  (5)  mit  ihrer  Fassung  (10)  sowie  der 
Fassungshalterung  (9,11)  ist  als  eine  eng  tolerierte 
Einheit  ausgebildet,  die  sich  unmittelbar,  vorzugswei- 
se  längs  der  Hauptstrahlachse  beweglich,  auf  dem 
Hauptreflektor  in  dieser  Referenzbezugsebene  ab- 
stützt. 

Vorteilhaft  ist  diese  Lösung  insbesondere  bei 
hochwertigen  Deckenleuchten  einsetzbar,  bei  denen 
in  der  Lichtaustrittsöffnung  lichtformende  Elemente, 
wie  Streuscheiben,  Filter  und  dergleichen  angeord- 
net  sind,  deren  Dickenabmessungen  herstellungsbe- 
dingt  häufig  hohe  Toleranzen  aufweisen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Decken- 
leuchte  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspru- 
ches  1  . 

Bei  bekannten  Deckenleuchten  ist  es  nicht  un- 
gewöhnlich,  daß  die  Lichtaustrittsöffnung  der 
Leuchte  durch  eine  Scheibe  abgedeckt  ist,  die  bei- 
spielsweise  zur  Entblendung  dient.  Sie  kann  z.B. 
als  Refraktor  aufgrund  ihrer  lichtbrechenden  Eigen- 
schaften  verhindern,  daß  von  der  gegebenenfalls 
strahlungsintensiven  Lichtquelle  abgegebenes  Licht 
direkt  austritt  und  es  statt  dessen  möglichst  gleich- 
mäßig  über  die  Gesamtfläche  der  Lichtaustrittsöff- 
nung  der  Leuchte  verteilen,  wodurch  Direktblen- 
dung  vermieden  wird.  In  anderen  Fällen  können 
derartige  lichtformende  Elemente  in  der  Lichtaus- 
trittsöffnung  insbesondere  dazu  dienen,  die  Licht- 
verteilungskurve  der  Deckeneinbauleuchte  an  ge- 
gebene  Anorderungen  anzupassen.  Weiterhin  kön- 
nen  solche  Abdeckscheiben  gegebenenfalls  auch 
der  Funktionssicherheit  dienen,  sie  können  in  die- 
sem  Fall  beispielsweise  als  UV-Filter  ausgebildet 
sein,  gegen  eine  gegebenenfalls  defekte  und  zer- 
brechende  Lichtquelle  schützen,  sie  können  aber 
auch  lediglich  die  Lichtaustrittsöffnung  staubgesi- 
chert  verschließen. 

Es  ist  also  eine  Vielzahl  von  Anwendungsfällen 
denkbar,  in  denen  die  Lichtaustrittsöffnung  einer 
Deckenleuchte  durch  eine  vorzugsweise  plane  Ab- 
deckscheibe  abgedeckt  ist.  In  vielen  Anwendungs- 
fällen,  insbesondere  dann,  wenn  die  Anforderungen 
an  die  lichttechnischen  Eigenschaften  einer  sol- 
chen  Deckenleuchte  nicht  zu  hoch  sind,  bildet  eine 
derartige  Abdeckscheibe  für  die  Ausgestaltung  so- 
wie  die  Funktion  z.B.  einer  Deckeneinbauleuchte 
kein  besonders  kritisches  Bauelement.  In  Anwen- 
dungsfällen  aber,  in  denen  mit  Hilfe  einer  ganz 
spezifischen  Ausgestaltung  der  Deckenleuchte  be- 
sondere  lichttechnische  Eigenschaften  gezielt  ge- 
schaffen  werden  sollen,  kann  eine  solche,  in  der 
Lichtaustrittsöffnung  der  Deckenleuchte  vorgesehe- 
ne  Abdeckscheibe  durchaus  ein  kritisches  Bauele- 
ment  sein.  Selbst  wenn  man  hier  unterschiedliche 
lichttechnische  Eigenschaften  eines  solchen  Ab- 
deckelementes  nicht  berücksichtigt,  so  können  be- 
reits  die  unvermeidbaren,  relativ  hohen  geometri- 
schen  Toleranzen,  die  bei  Industriegläsern  ohne 
weiteres  auftreten,  für  die  Lichttechnik  einer  derart 
hoch  entwickelten  Deckenleuchte  von  großer  Be- 
deutung  sein. 

Berücksichtigt  nämlich  die  Ausgestaltung  der 
Deckenleuchte  diese  Toleranzen  einer  Abdeck- 
scheibe  nicht,  so  kann  es  durchaus  vorkommen, 
daß  sich  diese  zu  anderen  Fertigungstoleranzen 
der  Deckenleuchte  so  addieren,  daß  sich  eine  Feh- 
lergröße  ergibt,  auf  Grund  deren  beispielsweise  die 
Lichtquelle  nicht  mehr  in  der  an  sich  vorgesehenen 
Position  sitzt.  Wenn  sie  insbesondere  in  bezug  auf 
den  Leuchtenreflektor,  gegebenenfalls  weitere 

Hilfsreflektoren  außer  Fokus  steht,  können  die  ge- 
wünschten  lichttechnischen  Eigenschaften  der  Dek- 
kenleuchte  in  einem  solchen  Fehlerfall  nur  unvoll- 
kommen  erreicht  werden.  Bei  qualitativ  hochwerti- 

5  gen  Deckenleuchten  ist  aber  eine  derartige  Tole- 
ranzbreite  auch  in  bezug  auf  die  lichttechnische 
Charakteristik  nicht  tragbar,  da  sie  der  Abnehmer 
nicht  akzeptieren  wird. 

Ausgehend  von  der  Erkenntnis,  daß  gerade  in 
io  den  herstellungstechnisch  unvermeidbaren  Toler- 

anzen  auch  hochwertiger  Abdeckgläser  eine  we- 
sentliche  Fehlerursache  für  die  mangelnde  licht- 
technische  Qualität  von  Deckenleuchten  liegen 
kann,  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die  Aufgabe 

75  zugrunde,  eine  Deckenleuchte  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  derart  weiterzubilden,  daß  aufgrund 
des  Aufbauprinzips  einer  solchen  Leuchte  die  Ferti- 
gungstoleranzen  von  solchen  Abdeckscheiben  so- 
wie  anderer  Leuchtenbauteile  möglichst  sicher  und 

20  dabei  auf  einfache  Weise  eliminiert  werden. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einer 

Deckenleuchte  der  eingangs  genannten  Art  durch 
die  im  Patentanspruch  1  angegebenen  Merkmale 
gelöst. 

25  Diese  Lösung  geht  von  der  Überlegung  aus, 
daß  bei  einer  lichttechnischen  Entwicklung  einer 
Leuchte,  insbesondere  dann,  wenn  in  der  Leuchte 
nahezu  punktförmige  Lichtquellen  mit  hoher  Licht- 
stärke  eingesetzt  werden  sollen,  Ausgangspunkt 

30  der  Gestaltung  der  Ort  des  Brennflecks  der  Lampe 
in  bezug  auf  die  das  ausgestrahlte  Licht  umlenken- 
de  Reflektorumgebung  ist.  Man  muß  daher  kon- 
struktiv  sicherstellen,  daß  trotz  gegebener  Material- 
und  Fertigungstoleranzen  diese  hier  als  Fokusbe- 

35  dingung  genannte  Vorbedingung  möglichst  genau 
eingehalten  wird.  Diese  geometrische  Zuordnung 
der  Lichtquelle  zu  den  Reflektoren  der  Leuchte  ist 
zwar  Grundbedingung  für  einwandfreie  lichttechni- 
sche  Eigenschaften,  kann  aber  ohne  eine  aufwendi- 

40  ge  Justage  nicht  unmittelbar  umgesetzt  werden, 
um  fertigungstechnisch  die  genannten  Toleranzen 
zu  eliminieren. 

Hier  setzt  die  Erfindung  an.  Nach  der  erfin- 
dungsgemäßen  Lösung  wird  nicht  etwa  angestrebt, 

45  Material-  und/oder  Herstellungstoleranzen  zu  mini- 
mieren,  um  das  Ergebnis,  die  Deckenleuchte  mög- 
lichst  toleranzfrei  auszugestalten,  vielmehr  wird  der 
konstruktive  Aufbau  der  Deckenleuchte  so  ausge- 
staltet,  daß  er  in  der  Lage  ist,  solche  bei  vernünfti- 

50  gern  Aufwand  unvermeidbare  Toleranzen  bei  jeder 
Einzelleuchte  individuell  auszugleichen.  Dabei  wird 
zunächst  in  die  Überlegung  einbezogen,  daß  Re- 
flektoreinheiten  einer  Leuchte,  ob  Haupt-  oder  Hilfs- 
reflektor  ist  hier  unwesentlich,  neben  den  Lichtquel- 

55  len  selbst  in  ihren  Abmessungen  am  engsten  tole- 
riert  sind.  Weiterhin  wird  es  möglich,  den  größten 
möglichen  absoluten  Fehler  zu  berücksichtigen, 
wenn  man  im  Aufbau  der  Deckenleuchte  die  Innen- 
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fläche  der  Abdeckscheibe  als  Referenzebene  her- 
anzieht.  Dem  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde,  daß 
dann  die  toleranzbehaftete  Dicke  dieser  Abdeck- 
scheibe  -lichttechnisch  betrachtet-  in  bezug  auf  die 
einwandfreie  Funktion  der  Leuchte  nur  noch  von 
untergeordneter  Bedeutung  ist. 

Daraus  ergibt  sich  das  Aufbaukonzept  für  eine 
erfindungsgemäß  ausgebildete  Leuchte,  bei  dem 
als  indirekte  Referenzebene  die  der  Lichtquelle  zu- 
gekehrte  Innenfläche  der  Abdeckscheibe  einge- 
setzt  wird.  Da  der  Abstand  zwischen  dem  Scheitel- 
punkt  des  Hauptreflektors  zu  seinem  Außenrand 
eine  eng  tolerierte,  herstellungstechnisch  be- 
herrschbare  Größe  ist,  wird  der  Hauptreflektor  der 
Leuchte  nach  dem  erfindungsgemäßen  Konstruk- 
tionsprinzip  unmittelbar  auf  die  Innenseite  der  Ab- 
deckscheibe  aufgesetzt  und  dieser  Scheitelpunkt 
des  Hauptreflektors  als  abgeleiteter  Referenzpunkt 
für  die  Anordnung  der  Lichtquelle  in  der  Decken- 
leuchte  herangezogen.  Dabei  wird  weiterhin  be- 
rücksichtigt,  daß  es  fertigungstechnisch  ebenso  be- 
herrschbar  ist,  den  Abstand  des  Brennflecks  der 
Lichtquelle  von  ihrem  Sockel  -bezogen  auf  die  An- 
forderungen-  genau  einzuhalten.  Abgeleitet  gilt  dies 
dann  auch  in  entsprechender  Weise  für  die  in  eine 
Sockelfassung  eingesetzte  Lichtquelle. 

Die  Erfindung  realisiert  nun  diese  Überlegun- 
gen  in  der  Art,  daß  nach  dem  erfindungsgemäßen 
Konstruktionsprinzip  einerseits  der  Hauptreflektor 
unmittelbar  bezogen  auf  die  der  Lichtquelle  zuge- 
wandte  Innenfläche  der  Abdeckscheibe  mit  seinem 
äußeren  Rand  angeordnet  ist  und  andererseits  die 
Lichtquelle  selbst  eng  toleriert  bezüglich  des 
Scheitelpunktes  dieses  Hauptreflektors  angeordnet 
ist.  Erreicht  wird  dies  dadurch,  daß  die  Fassung  für 
die  Lichtquelle  in  einem  längs  der  Zentralachse  der 
Leuchte  beweglich  geführten  Befestigungselement 
angeordnet  ist,  das  sich  am  Scheitelpunkt  des 
Hauptreflektors  abstützt. 

Unabhängig  von  Materialtoleranzen  der  Ab- 
deckscheibe  oder  Herstellungstoleranzen  für  das 
Leuchtengehäuse  folgt  daraus,  daß  lediglich  an 
sich  vernachlässigbare  Toleranzen  zwischen  dem 
Ort  des  Brennfleckes  der  Lichtquelle  und  der  Sok- 
kelgeometrie  bzw.  der  Sockelfassung  -im  Falle  der 
montierten  Lichtquellesowie  Toleranzen  in  den  Ab- 
messungen  der  Sockelbefestigung  einen  Einfluß 
auf  die  lichttechnische  Charakteristik  der  Leuchte 
haben  könnten.  Teils  sind  diese  Toleranzen  aber 
-wie  oben  ausgeführt-  aufgrund  einer  weit  entwik- 
kelten  Herstellungstechnologie  bei  dem  heutigen 
Stande  der  Technik  vernachlässigbar,  teils  sind  sie 
aber  beherrschbar,  sofern  man  sich  bewußt  ist,  daß 
die  Abmessungen  des  Befestigungselementes  für 
den  Sockel  der  Lichtquelle  sowie  die  Anordnung 
dieses  Sockels  an  dem  Befestigungselement  für 
die  Realisierung  einer  erfindungsgemäß  ausgebil- 
deten  Leuchte  mit  in  lichttechnischer  Hinsicht  quali- 

tativ  zufriedenstellenden  Eigenschaften  von  wesent- 
licher  Bedeutung  sind. 

Schließlich  löst  die  erfindungsgemäße  Durch- 
gestaltung  dieses  Konstruktionsprinzips  für  eine 

5  Deckenleuchte  die  zugrundegelegte  Aufgabe  in  ei- 
ner  sehr  einfachen  und  besonders  kostengünstigen 
Weise.  In  der  axial  längsbeweglichen  Anordnung 
des  Befestigungselementes  für  die  Fassung  der 
Lichtquelle,  die  gegebenenfalls  durch  entsprechen- 

io  de  Vorspannkräfte  unterstützt  wird,  ist  eine  beson- 
ders  wirksame,  herstellungstechnisch  auch  einfa- 
che  und  damit  kostengünstige  Lösung  gefunden, 
das  geschilderte  Toleranzproblem  zu  lösen,  ohne 
bei  der  übrigen  Ausgestaltung  des  Leuchtengehäu- 

15  ses  besondere  Anforderungen  stellen  zu  müssen. 
Weitere  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Lö- 

sung  ergebens  sich  aus  Weiterbildungen,  die  in 
Unteransprüchen  gekennzeichnet  sind.  Sie  werden 
im  folgenden  bei  der  Beschreibung  eines  Ausfüh- 

20  rungsbeispieles  der  Erfindung  näher  erläutert.  Die- 
se  Beschreibung  erfolgt  anhand  der  Zeichnung, 
dabei  zeigt: 

Figur  1  schematisch  eine  Decke  mit  einer  Dek- 
kenöffnung  zum  Einsatz  einer  Deckenleuchte, 

25  Figur  2  einen  Querschnitt  durch  eine  erfindungs- 
gemäß  ausgebildete,  in  diese  Deckenöffnung 
einsetzbare  Deckenleuchte  mit  einer  zum  Toler- 
anzausgleich  in  Richtung  der  Hauptstrahlachse 
der  Deckenleuchte  beweglich  gelagerten  Sok- 

30  kelhalterung  für  die  Lichtquelle  der  Decken- 
leuchte  und 
Figur  3  in  einem  Ausschnitt  eine  Draufsicht  auf 
diese  Sockelhalterung. 

Die  in  Figur  1  schematisch  dargestellte  Dek- 
35  kenöffnung  101  in  einer  Raumdecke  1  ist  für  das 

Einsetzen  einer  Deckenleuchte  vorgesehen.  In  Fi- 
gur  2  ist  eine  solche  Deckenleuchte  vereinfacht  in 
ihrem  Querschnitt  zumindestens  in  den  Einzelhei- 
ten  dargestellt,  die  im  vorliegenden  Fall  von  Be- 

40  deutung  sind.  Dabei  ist  ein  topfförmiges  Leuchten- 
gehäuse  2  gezeigt,  in  dem  ein  Hauptreflektor  3, 
dem  in  diesem  Beispiel  als  geteilter  Reflektor  ein 
Hilfsreflektor  4  zugeordnet  ist.  Für  vorliegenden 
Fall  ist  es  von  untergeordneter  Bedeutung,  wie 

45  Haupt-  und  Hilfsreflektor  3  bzw.  4  einander  kon- 
struktiv  zugeordnet  sind.  Da  dies  nur  ein  Beispiel 
für  eine  Reflektorgestaltung  einer  Deckenleuchte 
ist,  kann  vorausgesetzt  werden,  daß  die  konzentri- 
sche  Zuordnung  dieser  beiden  Reflektoren  3  bzw. 

50  4  gegeben  ist.  In  dieser  Reflektoranordnung  ist 
eine  in  Figur  2  in  unterbrochenen  Linien  dargestell- 
te  Lichtquelle  5  eingesetzt.  In  der  Lichtaustrittsöff- 
nung  der  Leuchte,  d.h.  am  unteren  Rand  der  Re- 
flektoranordnung  3  bzw.  4  ist  senkrecht  und  quer 

55  zur  Hauptstrahlachse  der  Leuchte  eine  Abdeck- 
scheibe  6  vorgesehen.  Ein  Abdeckring  7,  der  diese 
Abdeckscheibe  umfaßt,  bildet  ein  gestalterisches 
Element,  zugleich  verdeckt  er  die  Deckenöffnung  1 
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sowie  deren  unvermeidbare  Toleranzen  in  bezug 
auf  den  Leuchtendurchmesser. 

Ausgehend  davon,  daß  die  Toleranzen  der  Ab- 
deckscheibe  6,  hier  vor  allem  in  Hinsicht  auf  ihre 
Dicke,  eine  wesentliche  Einflußgröße  bezüglich  der 
lichttechnischen  Eigenschaften  der  Leuchte  bilden, 
ist  ein  doppelwandiger,  ringförmiger  Einsatz  8  vor- 
gesehen,  an  dem  sowohl  die  Abdeckscheibe  6  als 
auch  der  Abdeckring  7  festgelegt  sind.  Dieser  Ein- 
satz  8  ist  über  den  unteren  Rand  des  Leuchtenge- 
häuses  2  geschoben.  Mit  dem  Einsatz  8  wird  es 
ermöglicht,  die  der  Lichtquelle  5  zugeordnete  In- 
nenfläche  der  Abdeckscheibe  6  unmittelbar  am  äu- 
ßeren,  der  Lichtaustrittsöffnung  der  Leuchte  zuge- 
kehrten  Rand  des  Hauptreflektors  3  aufzusetzen. 
Voraussetzungsgemäß  ist  damit  auch  der  Hilfsre- 
flektor  4  bezüglich  dieser  Innenfläche  der  Abdeck- 
scheibe  6  positioniert. 

Prinzipiell  und  beispielhaft  kann  man  sich  die 
im  montierten  Zustand  der  Deckenleuchte  decken- 
seitig  innenliegende  Basisfläche  21  des  Leuchten- 
gehäuses  2  als  Blechstreifen  vorstellen,  sie  könnte 
aber  auch  in  sich  geschlossen,  also  kreisförmig 
ausgebildet  sein.  Bezüglich  dieser  Basisfläche  21 
ist  nun  die  Fassung  der  Lichtquelle  5  und  damit 
diese  selbst  anzuordnen.  Im  vorliegenden  Fall  ge- 
schieht  dies  mit  Hilfe  eines  U-förmig,  doppelt  ab- 
gewinkelten  Befestigungselementes  9,  an  dem  die 
Fassung  10  für  die  Lichtquelle  5  montiert  ist.  Die 
horizontale  Basisfläche  dieses  Befestigungsele- 
mentes  9  ist  ihrerseits  an  einem  Führungswinkel  11 
festgelegt.  Dieser  Führungswinkel  11  weist  von 
dem  Befestigungselement  9  abgekehrte,  nach  oben 
abgewinkelte  Ansätze  110  auf,  die  die  Basisfläche 
21  durchstoßend  darin  geführt  sind. 

In  Figur  3  ist  in  einem  Ausschnitt  der  hier 
beispielhaft  streifenförmig  ausgebildeten  Basisflä- 
che  21  schematisch  angedeutet,  daß  der  Führungs- 
winkel  11  paarweise  symmetrisch  zur  Hauptstrahl- 
achse  der  Leuchte  angeordnet  Ansätze  110  auf- 
weist,  die  in  vorzugsweise  relativ  eng  tolerierten 
Ausschnitten  210  der  Basisfläche  axial  beweglich 
geführt  sind.  Falls  diese  Ausschnitte  lediglich  füh- 
ren,  jedoch  nicht  zentrieren  sollen,  kann  gegebe- 
nenfalls  in  der  Basisfläche  21  des  Leuchtengehäu- 
ses  2  koaxial  zur  Hauptstrahlachse  der  Decken- 
leuchte  eine  Aufnahmebohrung  211  vorgesehen 
sein,  in  der  ein  Zentrierzapfen  111  geführt  ist. 
Dieser  ist  an  dem  Führungswinkel  11,  gegebenen- 
falls  auch  an  dem  Befestigungselement  9  festge- 
legt,  um  die  Fassung  10  der  Lichtquelle  5  in  bezug 
auf  die  Hauptstrahlachse  der  Deckenleuchte  zu 
zentrieren.  Der  Vollständigkeit  halber  ist  in  Figur  2 
angedeutet,  daß  an  dem  Leuchtengehäuse  2  eine 
Leitungsanschlußklemme  12  festgelegt  ist,  über  die 
-wegen  der  veränderbaren  Lage  der  Fassung  10  in 
unterbrochenen  Linien  angedeutet-  Leitungen  13 
zur  Stromzuführung  an  die  Fassung  10  gelegt  sind. 

Das  beschriebene  Aufbauprinzip  für  eine  Dek- 
kenleuchte  beruht  bezüglich  seiner  im  wesentlichen 
lichttechnischen  Funktion  darauf,  daß  es  die  Licht- 
quelle  5  bezüglich  der  Reflektoranordnung,  insbe- 

5  sondere  des  Hauptreflektors  3  durch  eine  axial 
beweglich  geführte  Befestigung  der  Fassung  der 
Lichtquelle  5  und  damit  diese  selbst  ohne  eine 
manuelle  Justage  automatisch  fokussiert.  Denn  das 
Befestigungselement  9,  an  dem  die  Fassung  für 

io  die  Lichtquelle  5  und  damit  diese  selbst  festgelegt 
ist,  stützt  sich  im  Scheitel  des  Hauptreflektors  3  ab. 
Unabhängig  von  den  Abmessungen  des  Leuchten- 
gehäuses  2  und  auch  der  vor  allem  kritischen 
Toleranzen  der  Abdeckscheibe  6  wird  sich  damit 

15  die  Lichtquelle  5  immer  an  dem  Fokusspunkt  der 
Reflektoranordnung  befinden,  sofern  nur  die  eigent- 
lichen  Befestigungselemente  für  die  Lichtquelle  5, 
d.h.  die  Fassung  10  sowie  das  Befestigungsele- 
ment  9  entsprechend  eng  toleriert  sind.  Dies  ist 

20  aber  mit  fertigungstechnisch  vertretbarem  Aufwand 
realisierbar. 

Wie  in  Figur  2  angedeutet  ist,  kann  zwischen 
der  Basisfläche  21  und  dem  Führungswinkel  11 
zusätzlich  ein  Federelement  in  Form  einer  Blattfe- 

25  der  14  angeordnet  sein,  um  zusätzlich  zu  dem 
Eigengewicht  von  Lichtquelle  5,  Fassung  10  sowie 
Befestigungselement  9  über  den  Führungswinkel 
11  auf  diese  Befestigung  der  Lichtquelle  5  eine 
zusätzliche  Kraft  aufzubringen,  mit  der  sich  dann 

30  die  freien  Schenkel  des  Befestigungselementes  9 
in  der  Scheitelebene  auf  dem  Hauptreflektor  3  ab- 
stützen. 

Dieses  Beispiel  zeigt  auch,  daß  das  vorstehend 
beschriebene  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 

35  lediglich  eine  bevorzugte  Ausführungsform  dar- 
stellt.  In  Kenntnis  der  erfindungsgemäßen  Lehre 
bleiben  dem  Fachmann  eine  Reihe  von  Möglichkei- 
ten  zur  konstruktiven  Ausgestaltung  einer  derartig 
axial  beweglich  geführten  Befestigung  der  Licht- 

40  quelle  5  in  den  jeweiligen  Anwendungsfällen  und  in 
Anpassung  an  bestimmte  Reflektor-  oder  Gehäuse- 
gestaltungen.  Weiterhin  ist  es  für  den  Fachmann 
selbstverständlich,  daß  sich  solche  Leuchtenbaufor- 
men  durchaus  auch  mit  unterschiedlichen  Licht- 

45  quellen  verwirklichen  lassen.  Dies  gilt  allerdings 
insbesondere  für  nahezu  punktförmige  Lichtquel- 
len,  wie  zum  Beispiel  Halogenglühlampen  oder 
etwa  auch  HQS-Lampen. 

50  Patentansprüche 

1.  Deckenleuchte  mit  einem  Leuchtengehäuse 
(2),  in  dem  ein  Hauptreflektor  (3)  angeordnet 
ist  und  mit  einer  Lichtquelle  (5),  die  an  einer 

55  Fassungshalterung  (9,11)  befestigt  und  mit  ih- 
rem  Brennfleck  an  einem  vorgegebenen  Ort 
auf  der  Leuchtenhauptstrahlachse  angeordnet 
ist, 

4 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Toleranzausgleich  von  Leuchtenab- 
messungen  die  Scheitelebene  des  Hauptreflek- 
tors  als  Referenzbezugsebene  gewählt  ist  und 
die  Lichtquelle  mit  ihrer  Fassung  (10)  sowie 
der  Fassungshalterung  eine  eng  tolerierte  Ein- 
heit  bildet,  die  sich  unmittelbar  in  dieser  Refe- 
renzbezugsebene  abstützt. 

2.  Deckenleuchte  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fassungshalterung  (9,11)  am  Leuch- 
tengehäuse  (2)  längs  der  Leuchtenhauptstrahl- 
achse  verschiebbar  gelagert  ist  und  sich  mit 
ihrem  Eigengewicht  auf  dem  Hauptreflektor  (3) 
abstützt. 

das  Abdeckelement  vorgesehen  und  derart 
ausgebildet  ist,  daß  dieses  Abdeckelement 
sich  unmittelbar  am  Außenrand  des  Hauptre- 
flektors  abstützend  in  der  Lichtaustrittsöffnung 

5  definiert  festgelegt  ist. 

w 

15 

3.  Deckenleuchte  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fassungshalterung  (9,11)  einen  U-för-  20 
mig  doppelt  abgekröpften  Befestigungswinkel 
(9)  aufweist,  zwischen  dessen  Schenkeln  die 
Fassung  (10)  für  die  Lichtquelle  (5)  angeordnet 
ist  und  der  sich  mit  seinen  Schenkeln  auf  dem 
Scheitel  des  Hauptreflektors  (3)  abstützt  und  25 
daß  die  Fassungshalterung  weiterhin  parallel 
zur  Leuchtenhauptstrahlachse  weisende,  von 
dem  Befestigungswinkel  abgewandte  Ansätze 
(110)  aufweist,  die  in  einer  senkrecht  zur 
Leuchtenhauptstrahlachse  liegenden  Deckflä-  30 
che  (21)  des  Leuchtengehäuses  (2)  vorgesehe- 
nen  Ausschnitten  (210)  geführt  sind. 

4.  Deckenleuchte  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  zwischen  der  Fassungshalterung  (9,11) 
und  der  Deckfläche  (21)  des  Leuchtengehäu- 
ses  (2)  ein  die  Fassungshalterung  in  Richtung 
des  Hauptreflektors  (3)  vorspannendes  Feder- 
element  (14)  vorgesehen  ist.  40 

5.  Deckenleuchte  nach  einem  der  Ansprüche  3 
oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fassungshalterung  (9,11)  ein  koaxial  45 
zur  Leuchtenhauptstrahlachse  angeordnetes 
Zentrierelement  (111)  aufweist,  das  in  der 
Deckfläche  (21)  des  Leuchtengehäuses  (2) 
vertikal  verschiebbar  gelagert  ist. 

50 
6.  Deckenleuchte  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  5,  bei  der  in  der  durch  den  Außenrand  des 
Hauptreflektors  (3)  gebildeten  Lichtaustrittsöff- 
nung  ein  im  wesentlichen  planes,  lichtformen- 
des  Abdeckelement  (6)  angeordnet  ist,  55 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  von  unten  auf  das  Leuchtengehäuse 
(2)  aufschiebbarer  Einsatz  (8)  als  Aufnahme  für 

5 
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